
FW FW    Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen   Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen

Antrag an die Gemeindevertretung Hetlingen, 14. Dezember 2017

 
Die Gemeindevertretung widerspricht dem Beschluss des Amtsausschusses Geest und Marsch 
Südholstein vom 21. November 2017, einen Neubau mit geschätzten Investitionskosten in 
Höhe von zehn Millionen Euro zu errichten, weil die auf 30 Jahre verteilten Ausgaben dafür 
das „Wohl der Gemeinde“ gefährden. 

Begründung: 
Die Gemeinde Hetlingen muss bei einem geplanten Defizit von knapp 500.000 Euro und 
einem bis 2020 auf zwei Millionen Euro geschätzten Minus im Haushalt jede weitergehende 
Ausgabe bis aufs Letzte überprüfen. Der Amtsausschuss hat jedoch mehrheitlich den Antrag 
der FW Hetlingen abgelehnt, eine möglicherweise kostengünstigere Variante mit dem Ausbau 
der Bürgerbüros von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen. 

Hintergrund:
Nach Paragraf 3, Absatz 5 der Amtsordnung in Schleswig-Holstein kann die 
Gemeindevertretung "einer amtsangehörigen Gemeinde ... einem Beschluss des 
Amtsausschusses widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemeinde gefährdet. Der 
Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Beschlussfassung schriftlich eingelegt 
und begründet werden. Er ist an die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher zu richten und 
hat aufschiebende Wirkung. Der Beschluss ist aufgehoben, wenn der Amtsausschuss den 
Widerspruch nicht binnen eines Monats, frühestens jedoch nach drei Tagen, zurückweist; der 
Beschluss bedarf der Mehrheit von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
stimmberechtigten Mitglieder des Amtsausschusses." 

Wir bitten um Zustimmung

Hetlingen am 30. November 2017

gez. Michael Rahn
Fraktionsvorsitzender

TOP Ö  6TOP Ö  6





 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0096/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 13.10.2017 

Bearbeiter: Kerstin Noffke AZ: 7/061.3310 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 14.12.2017 öffentlich 

 

Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 06. 
Mai 2018 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die nächste Kommunalwahl findet am 06. Mai 2018 statt. Aus diesem Grund hat sich 

die Gemeindevertretung rechtzeitig mit der Wahl des Gemeindewahlausschusses zu 

befassen. Grundlage dafür ist § 12 Abs. 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG). 
 

Den Gemeindewahlausschuss bilden der/die Wahlleiter/in als Vorsitzende/r und acht 

Beisitzerinnen und Beisitzer. Er besteht also insgesamt aus neun Personen. Die Frak-

tionen der politischen Parteien, die bei der Bildung des Gemeindewahlausschusses zu 

berücksichtigen sind, wurden im Vorwege angeschrieben und gebeten, entsprechende 

Vorschläge zur Sitzung der Gemeindevertretung zu unterbreiten. 
 

Die Gemeindevertretung wählt nicht nur die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses son-
dern auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Weiterhin ist der/die Gemeindewahlleiter/in 
zu wählen. Wer dem Gemeindewahlausschuss angehört, kann weder Wahlbewerber (Kandi-
dat/in) noch Vertrauensperson für Wahlvorschläge sein (§ 55 GKWG).  
 
Die Gemeinde Hetlingen bildet für sich einen Wahlkreis mit einem Gemeindewahl-
ausschuss, der zugleich die Aufgaben als Wahlvorstand wahrnimmt (§14 Abs. 2 
GKWG). Der Wahlvorstand nimmt in dem Fall gemäß § 16 Abs. 1 GKWG auch die 
Briefwahl wahr. 
 
 
 
Finanzierung: 
Keine  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
a) Die Gemeindevertretung wählt Johann Unruh zum Wahlleiter und Kerstin Dahms 
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zu seiner Stellvertreterin. 
 
b) Die Gemeindevertretung wählt nachstehende Personen in den Gemeindewahl-
ausschuss. 
 
 
Beisitzer/Beisitzerin    Stellvertreter/Stellvertreterin 
1. Anja Körner     Felix Kirmse 
2. Annemarie Markmann    Robert Wieber 
3. Mike Riekhof     Ole Martinsteg 
4. Beate Hornbogen 
5. Astrid Strauch 
6. Jan Heidenreich 
7. Kerstin Dahms (zugl.stellv.Wahlleiterin) 
8. Sabine Wolff 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Riekhof 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0121/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 27.11.2017 

Bearbeiter: Maren Bornholdt AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 14.12.2017 öffentlich 

 

Kinder- und Jugendbeiratswahl der Gemeinde Hetlingen; hier: 
Wahlergebnisse 
 
Sachverhalt: 
Die Wahl des Hetlinger Kinder- und Jugendbeirates wurde am 26. November 2017 
durchgeführt. Zur Wahl haben sich 6 Kandidaten aufstellen lassen. 80 gültige Stim-
men haben sich wie folgt auf die Bewerber verteilt: 
 
Lina-Sophie Böttcher:  4 Stimmen 
Kimi Schönfeldt:  2 Stimmen 
Lenny Egold:  25 Stimmen  
Jette Velt:  29 Stimmen  
Jonas Riekhof:  16 Stimmen  
Chantal Stoffers:   4 Stimmen  
 
 
Aufgrund der in der Satzung des Kinder- und Jugendbeirates festgelegten Mindest- 
und Höchstteilnehmerzahl - mindestens 5 und höchstens 11 Mitglieder - sind alle 
Kandidaten in den Beirat gewählt worden. 
 
Von den 202 Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis haben 41 Wähler teilgenom-
men. Es wurde somit eine Wahlbeteiligung von 20,3 % erreicht.  
 
 
 
Finanzierung: 
Ein Budget für die Kosten der Wahl wurde im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Hetlingen nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis.   
 
 
 
 
__________________ 
Riekhof 
  
 
 
 



 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0122/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 27.11.2017 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 14.12.2017 öffentlich 

 

DRK-Kindertagesstätte Erweiterung Container 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Schul- und Sozialausschusses vom 01. November 2017 wurde 
der Bedarf der Kindertagesstättenplätze für das nächste Kindergartenjahr 2018/2019 
dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt lagen 19 Anmeldungen für Krippenplätze vor, dem 
jedoch nur 8 freie Plätze gegenüberstehen.  
In der derzeitigen Betriebserlaubnis sind 4 Gruppen, in der Aufteilung eine Krippen-
gruppe mit 10 Plätzen, eine Elementargruppe mit 20 Plätzen, eine Familiengruppe 
mit 15 Plätzen – 10 Elementarplätze und 5 Krippenplätze- und eine Schuli-Gruppe 
mit 12 Plätzen, mit 57 Plätzen genehmigt. Für die Schuli-Gruppe mit 12 Plätzen gilt 
die Genehmigung der Kindertagesstättenaufsicht befristet bis zum 31. Juli 2018. Die 
Baugenehmigung der Container läuft bis zum 31.08.2018. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Durch die Architektin Frau Bargmann wurde in einem Ortstermin ermittelt, dass die 
derzeitigen Container um ein Element erweitert werden können – siehe Anlage 1-. 
Dies bedeutet einen weiteren Raumplatz von ca. 15 m².  
Nach Rücksprache mit der Heimaufsicht – Frau Gisdepski- vom Kreis Pinneberg 
würde der Erweiterung der Betriebserlaubnis mit der Aufnahme von max. 20 Kindern 
im erweiterten Container zugestimmt werden, da es sich um eine Übergangslösung 
handelt. Die bisherige Schuli-Gruppe mit 12 Kindern würde dann in eine Regelgrup-
pe mit 20 Kindern umgewandelt werden, so dass 8 weitere Plätze verfügbar wären. 
Somit können die Kinder, die im Kindergartenjahr 2018/2019 3 Jahre alt werden von 
dem Krippenbereich in den Elementarbereich wechseln. Dadurch werden die benö-
tigten Krippenplätze frei.   
 
 
 
Finanzierung: 
Gemäß vorliegendem Angebot der Firma Optirent fallen für die Aufstellung des wei-
teren Elementes einmalige Kosten zwischen 9.000 € und 10.000 € an. Die monatli-
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che Miete für das weitere Element beträgt 196,35 €. – Anlage 2-. Für die Leistungen 
der Architektin und für den Bauantrag fallen Kosten von ca. 5.000 € an. 
Die Kosten sind aus dem Produkt 36500.5231000 zu zahlen.  
Für die durch die Erweiterung notwendige Einrichtung fallen einmalige Kosten für die 
Erweiterung der Garderobe, Tisch und Stühle sowie Teppich in Höhe von ca. 3.300 € 
an. Diese sind in der Jahresrechnung des Haushaltes der DRK-Kindertagesstätte 
darzustellen. Die Kosten werden durch die Mehreinnahmen der Elternbeiträge ge-
deckt.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Bedarf an weiteren Elementarplätzen 
und den Auftrag für den vorhandenen Container um ein Element zu erweitern. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Aufträge zu erteilen und 
die erforderliche Baugenehmigung sowie die Betriebserlaubnis beim Kreis 
Pinneberg einzuholen. Die Mittel sind bereitzustellen.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
     (Riekhof) 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Erläuterung der Architektin Frau Bargmann 
Anlage 2: Angebot der Firma Optirent   
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0100/2017/HET/BV/1 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 27.11.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 902. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 14.12.2017 öffentlich 

 

Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das 
Haushaltsjahr 2018 
 
Sachverhalt: 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 
über den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beraten. Der Fi-
nanzausschuss hat zu dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf (siehe Be-
schlussvorlage Nr. 0100/2017) folgende Änderung empfohlen: 
 
Fachbereich Soziales und Kultur 
36500.5231000 – Mieten und Pachten - Der Ansatz wird von bisher 11.000 € auf 
18.000 € erhöht, weil die Dauer der Anmietung von mobilen Wohncontainern ausge-
weitet und verlängert wird.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für 
das Haushaltsjahr 2018 entsprechend dem aktualisierten Entwurf zu beschließen.  
 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen 
für das Haushaltsjahr 2018 nebst Haushaltsplan und mit den vorgeschriebenen An-
lagen wie folgt: 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2018 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. 
Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt mit 
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.735.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    2.201.600 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                    0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von         466.400 EUR 
 
2. im Finanzplan mit 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit auf        1.649.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit auf        2.039.100 EUR 
 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf     1.505.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
 und der Finanzierungstätigkeit auf     1.820.800 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- 
    Förderungsmaßnahmen auf       1.315.300 EUR 
 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                 0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                   0 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf       1,25 Stellen. 
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   370 v.H. 
 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)       450 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer         380 v.H.  
 



 
 

§ 4 
 
(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die 
Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.  
 
(2) Gemäß § 22 abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlun-
gen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Ab-
schreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfä-
hig.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 
EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die ge-
leisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen 
Verpflichtungen zu berichten.  

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Monika Riekhof 
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